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Versicherteninformation zur Vereinbarung über die frühzeitige Diagnostik und 
Behandlung von Begleiterkrankungen der Hypertonie auf der Grundlage des    
§ 140a SGB V  
 

 

Sehr geehrte Versicherte, sehr geehrter Versicherter,  
 
wir freuen uns über Ihr Interesse, an unserem Vertrag über die frühzeitige Diagnostik und 
Behandlung von Begleiterkrankungen der Hypertonie teilzunehmen. 
 
Hiermit möchten wir Sie über wichtige Punkte dieser Versorgung informieren:  
 
 
Inhalte und Ziele dieses Versorgungsvertrages 
 
Als Folge der Hypertonie können unterschiedliche Komplikationen auftreten, die anfangs kaum 
Beschwerden verursachen. 
 
Mit der Zeit können daraus aber schwerwiegende Krankheitszustände entstehen.  
 
Darum ist es wichtig, dass das Vorhandensein dieser Komplikationen in einem sehr frühen 
Stadium festgestellt und die richtige Behandlung gewählt wird, um das Fortschreiten dieser 
Erkrankungen zu vermeiden oder zumindest zu verzögern. Damit soll eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Lebensqualität für die Zukunft vermieden werden. 
 
Dieser Versorgungsvertrag dient der rechtzeitig erfolgenden Behandlung 
 

 der Gefäßschädigung (Angiopathie), 
 der chronischen Nierenkrankheit (Nephropathie) 

 
Um Sie im Rahmen dieser Versorgung individuell und fundiert begleiten und versorgen zu 
können, ist es erforderlich, dass Sie die an diesem Vertrag teilnehmenden Leistungserbringer 
in Anspruch nehmen, da mit ihnen ein regelmäßiger Austausch und eine Abstimmung 
gewährleistet ist. Bitte beachten Sie, dass Sie mit sofortiger Wirkung nicht mehr an dem 
Versorgungsangebot teilnehmen können, falls Sie sich für die Behandlung Ihrer Erkrankung 
nicht an diese Vorgabe halten. Ein pflichtwidriges Verhalten liegt jedoch z. B. nicht vor in 
Notfällen oder bei Abwesenheit vom Praxisort des gewählten Haus- oder Facharztes. 
 
Welche Ärzte an dieser besonderen Versorgung teilnehmen, können Sie auf der Homepage 
www.kvbawue.de unter „Arztsuche“ nachlesen oder bei Ihrer Betriebskrankenkasse erfragen. 
 


